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ZEITGESPRÄCH

Städtebauliche Maßnahmen in Stadt und Land

Notwendigkeit und Bedeutung eines Städtehauförderungsgesetzes

Die staatliche Förderung des W ohnungsbaus nadi 
dem Kriege hat zu einer w eitgehenden Behebung der 

W ohnungsnot im Bundesgebiet geführt. Mit der Erfül
lung dieser großen Aufgaben sind aber die im Interesse 
der Allgemeinheit erforderlidien Maßnahmen auf dem 
Gebiet des W ohnungsbaus keineswegs abgesdilossen. 
W ährend die Beseitigung der W ohnungsnot die zah
lenmäßig ausreidiende Versorgung der Bevölkerung 
mit W ohnungen zum Ziel hatte, wird es in Zukunft 
darum gehen, die vorhandene baulidie Umwelt, vor 
allem die W ohnverhältnisse, zu verbessern, unsere 
Städte und Dörfer so zu gestalten, daß sie „in Anlage 
und Gliederung den zeitgemäßen Bedürfnissen ent
spredien und gesunde Wohn- und Lebensbedingungen 
für die Bevölkerung auf die Dauer gew ährleisten“. 
Damit vollzieht sidi von der sidi wandelnden Aufgabe 
her ein Übergang vom bisherigen W ohnungsbau zum 
künftigen Städtebau.

ERNEUERUNG DER STÄDTE UND DÖRFER

Eine der w iditigsten kommenden Aufgaben wird die 
Erneuerung der S tädte und Dörfer sein. Am vordring- 
lidisten ist dabei die Neugestaltung von Gebieten, in 
denen M ißstände soldien Umfanges vorliegen, daß sie 
nur durdi Abbrudi von Gebäuden oder durdi wesent- 
lidie Umgestaltung des gesamten Gebietes beseitigt 
werden können. Diese als städtebaulidie Sanierung be- 
zeidinete Maßnahme wird vor allem erforderlidi sein, 
wenn das Gebiet nadi seiner vorhandenen Bebauung 
oder sonstigen Besdiaffenheit den allgemeinen Anfor
derungen, die an gesunde Wohn- und A rbeitsverhält
nisse und an die Sidierheit der dort wohnenden oder 
arbeitenden M ensdien zu stellen sind, nidit entspridit. 
Dabei ist wesentlich, daß der einzelne Gebäudeeigen
tümer in der Regel selbst n id it in  der Lage ist, durdi 
Maßnahmen auf seinem Grundstück die Mißstände zu 
beseitigen, da sie aus der Bebauung des gesamten 
Gebietes entspringen, also audi nur durdi N eugestal
tung des Gebietes zu beheben sind. Das ist beispiels
weise der Fall, wenn ein Stadtviertel so eng bebaut 
ist, daß die Gebäude sidi gegenseitig Lidit, Luft und 
Sonne nehmen oder wenn W ohnungen und Betriebs
stätten so vermischt sind, daß erhebliche Belästigun
gen für die Bewohner oder gesundheitsgefährdendes 
gewerblidies Arbeiten die Folge sind. Audi unzurei
chende Ersdiließung eines Gebietes, mangelhafte W as
serversorgung oder Entwässerung, gesundheitsstörende

Einwirkungen von außen, etwa von Betrieben oder 
Verkehrsanlagen, fehlende Flädien für Spiel und Er
holung können je nach ihrer Sdiwere — oft nodi 
im Zusammenhang mit enger oder gem isditer Bebau
ung — ein Gebiet sanierungsbedürftig madien. Die 
Beseitigung derartiger Elendsquartiere und der Bau 
angemessener, nadi neuzeitlidien Gesiditspunkten ge
planter und ausgestatteter Wohn- und A rbeitsstätten 
ist ebenso für die betroffenen Familien w ie für die 
funktionsgeredite städtebaulidie Gliederung auf die 
Dauer eine Notwendigkeit.

Bei der Sanierung handelt es sidi aber nidit nur um 
ein städtisdies Problem. Audi auf dem Land sind 
städtebaulidie erneuerungsbedürftige Gebiete als Folge 
des sich dort vollziehenden tiefgreifenden W andlungs
prozesses entstanden, vor allem infolge der Änderung 
der landwirtsdiaftlidien Arbeitsmethoden, der Zahl 
und Zusammensetzung der Dorfbewohner und ihrer 
Wohn- und Lebensverhältnisse.

Eine weitere bedeutungsvolle künftige Aufgabe wird 
der Bau neuer Städte und Dörfer oder ihrer Entwidc
lung aus vorhandenen Siedlungskernen sein. Durdi 
die starke Ausweitung der industriellen Produktion 
hat sidi im Bundesgebiet eine erheblidie Konzentra
tion von W ohnstätten und A rbeitsstätten auf engem 
Raum ergeben; ihr stehen Räume gegenüber, die nur 
eine geringe Bevölkerungszahl und eine schwadie 
W irtsdiaftskraft aufweisen. Entsprediend den Zielen 
der Raumordnung und der Landesplanung soll durdi 
städtebaulidie Entwidclungsmaßnahmen eine ausge- 
glidienere Siedlungsstruktur angestrebt werden. Vor 
allem sollen Gemeinden mit zentralörtlidier Bedeutung 
ausgebaut, aber audi neue O rte gegründet oder aus 
vorhandenen kleineren Gemeinden entwidcelt werden.

Die Erneuerung unserer Städte und Dörfer nadi neu- 
zeitlidien Erfordernissen und die Entwicklung neuer 
Städte und Dörfer aus raumordnerischen Notwendig
keiten ist eine Aufgabe, die nidit von der je tzt leben
den und arbeitenden Generation allein erfüllt, sondern 
erst von ihren Kindern und Enkeln abgesdilossen w er
den kann. Es ist eine Aufgabe für Jahrzehnte, deren 
Einleitung und Beginn unserer Zeit gestellt ist. Sie 
ist für die Gesamtheit der Bevölkerung und die W irt
schaft von soldiem Gewidit, daß sie nur unter gemein
samer Anstrengung aller Beteiligten und nadi einer 
in die w eitere Zukunft geriditeten Sdiau gelöst w er
den kann.
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s t ä d t e b a u l i c h e  MASSNAHMEN SIND 
GEMEINSCHAFTSA UFGABE

Um eine gesetzliche Grundlage für die Erneuerung der 
Städte und Dörfer und die Entwicklung neuer Gemein
wesen zu sdiaffen, hat die Bundesregierung den Ent
wurf eines „Gesetzes über die Förderung städtebau- 
lidier Maßnahmen in Stadt und Land", eines „Städte
bauförderungsgesetzes", ausgearbeitet und zunächst 
dem Bundesrat zugeleitet. Der Entwurf enthält — auf 
Einzelheiten soll dabei nicht eingegangen werden — 
folgende Grundlinien:

Die Förderung der städtebaulichen Erneuerungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen soll eine öffentliche Aufgabe 
von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbän
den, die dabei jeweils im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Zuständigkeiten tätig werden, sein. W ährend bei den 
üblichen Fällen des Städtebaus sich die Gemeinden 
und andere zuständige Stellen darauf beschränken 
können, die Bauleitplanung aufzustellen und einzelne 
zur Durchführung erforderliche Verwaltungsakte zu 
erlassen, ist bei den städtebaulichen Erneuerungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen das öffentliche Interesse 
nicht nur auf die Planaufstellung, sondern vor allem 
auf ihre Verwirklichung geriditet. Es kommt hier ge
rade darauf an, den in den Bauleitplänen für die Er
neuerung eines Stadtgebiets oder die Entwicklung 
eines neuen Gemeinwesens vorgesehenen Zustand in 
die Wirklichkeit umzusetzen. Daher sollen Bund, Län
der, Gemeinden und Gemeindeverbände, wenn der
artige städtebauliche Maßnahmen durciigeführt werden 
sollen, fördernd an der Verwirklichung mithelfen. 
Ohne ihre Förderung würde eine Verwirklichung in 
den meisten Fällen nicht möglich sein, da gerade die 
städtebaulichen Erneuerungs- und Entwicklungsmaß
nahmen nidit unbeträchtlidie unrentierliciie Kosten 
verursachen, die mit marktmäßigen Finanzierungsmit
teln niciit zu decken sind.

Der Bund will sidi an der Förderung beteiligen, und 
zwar — aus verfassungsrechtlichen Gründen •— „so
weit dies der Erfüllung von Bundesaufgaben dient“. 
Seine Beteiligung kann durdi Bereitstellung von Haus
haltsmitteln, Übernahme von Bürgschaften, Garantien 
oder sonstigen Gewährleistungen sowie Überlassung 
von Grundstücken als Bauland, Austauschland oder 
Ersatzland erfolgen. Für die Bereitstellung von Bun
deshaushaltsm itteln sieht der Entwurf keinen festen 
Betrag vor, sondern überläßt die Bestimmung dem 
jährlichen Bundeshaushalt. Diese Absicht ist vielfach 
kritisiert worden. Es wird gefordert, daß in das Ge
setz ein fester Betrag für die Beteiligung des Bundes 
aufgenommen werde, ähnlich wie es in den W oh
nungsbaugesetzen geschehen ist. Ohne Klarheit über 
die Finanzierungsmittel sei eine vorausschauende Pla
nung der städtebaulichen Maßnahmen nicht möglich. 
Diese Einwände, so verständlich sie sind, dürften nicht 
berechtigt sein. Sie berücksichtigen nicht genügend, 
daß die von dem Gesetzentwurf angesprochenen städ
tebaulichen Maßnahmen nur in Jahrzehnten durthge- 
führt werden können und nur so, wie es die finan
ziellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der betei
ligten Gebietskörperschaften gestatten. Dem kann nur

mit einer elastischen Regelung Rechnung getragen 
werden, die sich auch in Zeiten einer angespannten 
Haushaltslage — wie gegenwärtig — handhaben läßt. 
Entscheidend ist vielmehr, daß der Bund in dem Ent
wurf grundsätzlich seine Bereitschaft erklärt, sich an 
der Städtebauförderung zu beteiligen, und dazu auch 
— neben anderen Möglichkeiten — eine Verwendung 
der Wohnbaurückflüsse zuläßt. W eiteres muß der 
künftigen Entwicklung überlassen bleiben, wenn 
man nicht Gefahr laufen will, daß die derzeitige 
Finanznot zur Richtschnur für die Bundesbeteiügung 
wird.

Der Entwurf geht davon aus, daß die finanzielle Be
teiligung der öffentlichen Hand an der Städtebauför
derung sich darauf beschränkt, die unrentierlichen 
Kosten zu decken oder Finanzierungslücken in dem 
auch bisher im W ohnungsbau möglichen Rahmen zu 
schließen. Er setzt also voraus, daß zur Finanzierung 
der Kapitalm arkt in üblicher W eise in Anspruch ge
nommen wird und auch die Eigentümer mit angemes
sener Eigenleistung beitragen.

über die Gesamtkosten der städtebaulichen Erneue
rungs- und Entwicklungsmaßnahmen oder über ihren 
unrentierlichen Teil sind verschiedentlich Berechnun
gen, teilweise m it ins Riesenhafte gehenden, keines
wegs zuverlässig belegten Ergebnissen, angestellt wor
den. Sie haben mehr hemmend als fördernd gewirkt, 
da vielfach der Eindruck entstanden ist, als wäre die 
Aufgabe überhaupt nicht zu bewältigen und es wäre 
deshalb besser, das Städtebauförderungsgesetz erst 
gar nicht zu verabschieden. Dabei wird völlig über
sehen, daß die Aufgabe uns aus den Gegebenheiten 
der Zeit heraus gestellt ist, nicht etwa durch einen 
Gesetzgebungsakt begründet wird.

In W irklichkeit weiß niemand, welchen Umfang die 
erforderlichen städtebaulichen Erneuerungs- und Ent
wicklungsmaßnahmen haben werden und wie der 
Finanzierungsbedarf sein wird. Es gibt daher nur den 
Weg, die Maßnahmen entsprechend der Leistungs
fähigkeit der öffentlichen Haushalte, den jeweiligen 
wirtschaftlichen Möglichkeiten und den städtebauli
chen und raumordnerischen Absichten durchzuführen. 
Dies ist auch möglich, weil kein Zwang besteht — wie 
bei der Beseitigung der W ohnungsnot nach dem Krie
ge — die Gesamtaufgabe innerhalb kürzester Frist zu 
erfüllen. Ein Städtebauförderungsgesetz kann aber die 
Lösung der Aufgabe sehr erheblich erleichtern.

PRIVATEIGENTUM SOLL ERHALTEN BLEIBEN

Der Entwurf baut auf dem Grundsatz auf, daß die 
städtebaulichen Erneuerungs- und Entwicklungsmaß
nahmen nidit dazu führen dürfen, „anstelle von pri
vatem Einzeleigentum Kollektiveigentum zu begrün
den“.

Bei städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen soll da
her das Eigentum der bisherigen Grundstückseigen
tümer erhalten bleiben oder für sie Eigentum an an
derer Stelle im Bereich der Erneuerungsmaßnahme 
begründet werden; wenn dies nicht möglich ist, soll
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Bedacht darauf genommen werden, daß für die bis
herigen Eigentümer Grundeigentum an anderer Stelle 
oder in anderer Rechtsform begründet werden kann. 
Dem entspricht es, daß die Durchführung der Sanie
rung den Eigentümern überlassen bleiben soll, so
weit sie zur Durchführung bereit und in der Lage sind. 
Die Gemeinde soll daher frühzeitig die Möglichkeiten 
der Durchführung der Sanierung und ihrer Finanzie
rung mit den Eigentümern erörtern und ihnen Gele
genheit geben zu entscheiden, ob sie die Sanierung 
selbst durchführen wollen. Eigentümer, die sich selbst 
die Durchführung nicht Zutrauen oder die Belastung 
scheuen, können sich dabei eines Sanierungsbetreuers, 
der in ihrem Namen die Aufgaben erfüllt, bedienen. 
Der Entwurf setzt — ohne es ausdrücklich anzuspre
chen — voraus, daß die Eigentümer bereits nach gel
tendem Recht sich zu Gemeinschaften der verschie
densten Rechtsformen zusammenschließen können, um 
dann gemeinsam als Miteigentümer, Wohnungs- oder 
Teileigentümer, Dauerwohn- oder Dauernutzungsbe
rechtigte oder auf Grund einer Kapitalbeteiligung an 
einem von ihnen gegründeten oder sie aufnehmenden 
Unternehmen die Sanierungsmaßnahmen durchzufüh
ren. Für die erfindungsreiche Praxis stehen hier viele 
Möglichkeiten offen, auch für erfahrene Unternehmen, 
die sich der privaten Grundeigentümer annehmen 
wollen. Bei zersplittertem  Grundbesitz, wie wir ihn 
in Sanierungsgebieten häufig antreffen, besteht die 
Möglichkeit, durch eine Umlegung zu bebauungsfähi
gen neuen Grundstücken zu gelangen, die den bis
herigen Eigentümern oder einem Teil von ihnen zur 
Bebauung zugeteilt werden. Soweit die Eigentümer 
zur Durchführung der Sanierung nicht bereit oder in 
der Lage sind, kann die Gemeinde einen Sanierungs

träger mit der Aufgabe betrauen. Dieser soll jedoch 
verpflichtet sein, die Grundstüdce wieder zu ver
äußern, an denen er nach seiner Beauftragung ohne 
Hergabe von Austauschland Eigentum erworben hatj 
dabei soll er in erster Linie frühere Eigentümer aus 
dem Sanierungsgebiet berücksichtigen.

Der vorstehend umrissene Grundsatz der Erhaltung 
und W iederbegründung von Grundeigentum bei der 
Sanierung muß als ein Kernstück des Entwurfs ge
w ertet werden. Das in breiter Streuung im städtischen 
und dörflichen Bereich vorhandene private Grundei
gentum soll nicht durch die städtebauliche Erneuerung 
verschwinden, sondern höchstens nach Art, Rechtsform 
oder Berechtigung umgestaltet werden. Die Sanierung 
soll grundsätzlich nicht gegen die Grundeigentümer, 
sondern unter ihrer Mitwirkung, mit ihrer Beteiligung 
oder jedenfalls mit ihrem W illen durchgeführt werden. 
Damit wird zugleich ein wesentlicher Schritt zur Finan
zierung der Sanierung getan. Denn bei einer Sanie
rung gegen die Eigentümer wären hohe Entschädigun
gen zu zahlen, während bei einer Sanierung mit ihnen 
der W ert der Grundstücke als Higenkapital für die 
Neubebauung zur Verfügung steht.

Für die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen ver
langt der Entwurf, daß nach Möglichkeit Eigentum an 
Grund und Boden für breite Kreise der Bevölkerung 
begründet wird. Hier ist es — man denke an den Bau 
einer neuen Stadt auf grüner W iese — von der Sache 
her nicht möglidi, daß die bisherigen Grundeigentü
mer die Entwicklungsmaßnahme selbst durchführen. 
Ein neues lebensfähiges örtliches Gemeinwesen kann 
nur entstehen, wenn ein Träger einheitlich alle Vor
bereitungen trifft und die neugeordneten und erschlos-
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senen Grundstücke zur Bebauung veräußert. Er soll 
nach dem Entwurf aber verpflichtet sein, alle erworbe
nen Grundstücke wieder zu veräußern, und zwar auch 
hier wieder unter bevorzugter Berücksichtigung der 
früheren Eigentümer.

Der Entwurf will mit seinen Regelungen über die Be
handlung des Grundeigentums die künftigen städte
baulichen Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
in eine Richtung lenken, die eine möglichst große 
Streuung von privatem  Grundeigentum gewährleistet. 
Je  eher der Entwurf Gesetz wird, um so nachhaltiger 
wird dieses Ziel erreicht.

SPEKULATION WIRD AUSGESCHALTET

Der Entwurf enthält w eiter den Gedanken, daß die 
städtebaulichen Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnah
men nicht zu Spekulationen oder anderem ungerecht
fertigtem Gewinnstreben mißbraucht werden dürfen. 
Er legt daher fest, daß bei der Bemessung von Aus
gleichs- und Entschädigungsleistungen aus Anlaß der 
Vorbereitung oder Durchführung der städtebaulichen 
Maßnahmeri W erterhöhungen unberücksichtigt blei
ben, die durch die Aussicht auf die vorgesehene Sanie
rung oder städtebauliche Entwicklung eingetreten sind. 
Die Erfahrung zeigt, daß dann, wenn städtebauliche 
Erneuerungs- oder Entwicklungsabsichten bekannt w er
den, häufig im Hinblick auf die städtebauliche Neuge
staltung Geschäfte vorgenommen werden, die die 
Grundstückspreise erheblich in die Höhe treiben. Sie 
nehmen damit den durch die städtebauliche M aßnah
me erstrebten Erfolg, der gerade erst durch den Ein
satz öffentlicher Haushaltsm ittel und behördlicher Lei
stungen herbeigeführt werden soll, in Spekulations
absicht vorweg. Das darf aber nicht zugelassen 
werden, da die hohen öffentlichen Investitionen nicht 
dazu da sind, einzelnen einen ungerechtfertigten V er
mögenszuwachs zu verschaffen. Auch würde spekula
tives Hinaufschrauben der Grundstückspreise prak
tisch die Durchführung der Maßnahmen unmöglich 
machen. Die städtebaulichen Erneuerungs- und Ent
wicklungsmaßnahmen können also nur dann verw irk
licht werden, wenn die Grundstücksspekulation von 
Anfang an unterbunden wird. Auch hier wird das vom 
Gesetzentwurf angestrebte Ziel um so besser verw irk
licht werden können, je  eher die Regelungen Gesetz 
werden.

Auch Miet- und Pachtverhältnisse, vor allem über Ge
schäftsraum, können mit Spekulationsabsicht abge
schlossen werden, z. B. auf lange Zeit unkündbar, ob
wohl die bevorstehende Sanierung bekannt ist. In 
einem solchen Falle müßte bei vorzeitiger Beendigung 
des Rechtsverhältnisses eine Entschädigung nach der 
vereinbarten Laufzeit gezahlt werden, sofern sie nicht 
zur Verhinderung der Spekulation ausgeschlossen 
werden kann. Der Entwurf sieht hier vor, daß bei 
Ausgleichs- oder Entschädigungsleistungen V ereinba
rungen insoweit unberücksichtigt bleiben, als sie von 
üblichen Vereinbarungen in vergleichbaren Gebieten 
auffällig abweichen und anzunehmen ist, daß sie ge
troffen worden sind, um höhere Ausgleichs- oder Ent

schädigungsleistungen zu erlangen. Darüber hinaus will 
der Entwurf eine Genehmigungspflicht für länger lau
fende Miet- und Pachtverhältnisse oder ähnliche 
Rechtsverhältnisse einführen, damit von vornherein 
spekulativ abgeschlossene V erträge verhindert werden 
können.

Der Entwurf will schließlich mit einer Vielzahl ver
schiedenartiger Vorschriften die Vorbereitung und 
Durchführung der von ihm angesprochenen städtebau
lichen Maßnahmen erleichtern, beschleunigen und den 
Abschluß gewährleisten. Es gehören hierzu Regelun
gen über Bauleitpläne, Finanzierungsfragen, Träger 
der Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Sanie
rungsbetreuer, Abgabebefreiungen, Vorkaufsrechte, 
V eränderungssperren, Enteignungsmöglichkeiten, Bau
gebote. Diese Vorschriften enthalten zu einem Teil 
wichtige Föderungsregelungen. Zu einem Teil sind es 
Ergänzungsvorschriften zum Bundesbaugesetz, das all
gemein die rechtliche Grundlage für die Durchführung 
aller städtebaulichen Maßnahmen bildet. Die bisheri
gen Erfahrungen haben aber gezeigt, daß das Bundes- 
baugesetz allein für die städtebauliche Erneuerung 
und Entwicklung nicht ausreicht, es vielmehr zusätz
licher Regelungen bedarf. Schon um dieser zusätzlichen 
Förderungs- und Erleichterungsvorschriften willen ist 
nach Auffassung v ieler Fachleute die Verabschiedung 
des Städtebauförderungsgesetzes notwendig.

BEDENKEN DES BUNDESRATES UNBERECHTIGT

Die Bundesregierung hat — wie erwähnt —• den Re
gierungsentwurf eines Städtebauförderungsgesetzes 
dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet. Dieser 
hat von einer Äußerung zu den Sach- und Rechtsfra
gen des Entwurfes abgesehen und die Bundesregierung 
gebeten, im gegenwärtigen Zeitpunkt von der Einbrin
gung des Gesetzentwurfes beim Bundestag aus ver
fassungsrechtlichen sowie aus verfassungs-, finanz- 
und konjunkturpolitischen Gründen abzusehen.

Die verfassungsrechtlichen Bedenken des Bundesrates 
beziehen sich auf die Beteiligung des Bundes an der 
Städtebauförderung. Auf sie hatte der Bundesrat be
reits gegen Ende der vergangenen Legislaturperiode 
hingewiesen. Die Bundesregierung hatte demgegen
über betont, daß sie die mit dem Entwurf zusammen
hängenden verfassungsrechtlichen Fragen besonders 
sorgfältig geprüft habe; sie ist der Auffassung, daß 
der Entwurf mit dem Verfassungsrecht in Einklang 
steht.

Die anderen Bedenken des Bundesrates sind mit Über
legungen zur Finanzreform, der derzeitigen Lage auf 
dem Kapitalmarkt und dem Wunsch begründet, ge
nauere Vorstellungen über die aus den städtebauli
chen Maßnahmen zu erw artenden Belastungen und die 
Art der Finanzierung zu besitzen.

Diese Bedenken können nicht gegen den Gesetzent
wurf als solchen sprechen. Fragen der Finanzreform 
werden durch den Entwurf nicht vorweggenommen. 
Vielmehr setzt er die jeweiligen gesetzlich begründeten
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Zuständigkeiten der Gebietskörperschaften zur För
derung gerade voraus. W enn hier durdi die Finanz
reform etwas geändert werden sollte, würde sidi der 
Entwurf dem elastisch anpassen. Die jeweilige Lage 
auf dem Kapitalmarkt ist nach dem Entwurf bei der 
Förderung zu berücksichtigen. Auch hier läßt sidi aus 
Tagesfragen kein Argument gegen den Entwurf ge
winnen. Da, wie oben ausgeführt, die städtebaulichen 
Maßnahmen nur so durchgeführt werden sollen, wie 
es den jeweiligen finanziellen Möglichkeiten der Ge- 
bietskörpersdiaften entspricht, ist es praktisch nicht 
möglich, ihre finanziellen Belastungen bereits im vor
aus festzustellen.

Es ist zu hoffen, daß sich die Bundesregierung nidit 
den Bedenken des Bundesrates anschließt und den 
Gesetzentwurf dem Bundestag zur Beratung zuleitet, 
der sich ja  sid ier audi auf die zahlreidien zu dem Ent
wurf inzwisdien vorgebrachten Änderungs- und Er
gänzungsvorschläge beziehen wird. Nur wenn alsbald 
die gesetzlidien Grundlagen für die städtebauliche Er
neuerung und Entwicklung gesdiaffen werden, wird 
es möglidi sein, ihre rechtlichen und organisatorisdien 
Voraussetzungen so sorgfältig, planvoll und voraus
sdiauend zu legen, daß sie zu gegebener Zeit mit best
möglichem Erfolg durdigeführt werden können.

Dr-Hans-WeTnerfSchwender, Bad Godesberg

Städtehauförderung ist mehr als eine Ordnungsauf gäbe!

Der vorläufig letzte Akt in diesem Gesetzgebungs
verfahren war der Beschluß des Bundesrates vom

13. Mai 1956. Er ist in mehr als einer Hinsicht bem er
kenswert: Alle Bundesländer halten ebenso wie die 
Städte und Gemeinden eine „Förderung städtebau
licher Maßnahmen in Stadt und Land“ für dringend 
geboten. Deshalb empfahl der federführende Bundes- 
ratsaussdiuß, in dem bis auf wenige Ausnahmen ein
seitig Bauinteressen vertreten wurden, zwar zahlrei- 
die und weitgehende Verbesserungen, aber doch Zu
stimmung. Trotzdem erteilte der Bundesrat dem Ge
setzentwurf eine selten scharfe Absage: Die Bundes
regierung wurde mit großer M ehrheit ersucht, im ge
genwärtigen Zeitpunkt von der Einbringung im Bun
destag gänzlich abzusehen!

Damit legten sich die Länder eine Selbstbeschränkung 
auf, weldie angesidits der heutigen Haushalts- und 
Kapitalmarktlage bei jedem Steuerzahler A nerken
nung finden müßte, bezeidinenderweise von der 
Öffentlichkeit jedoch kaum registriert wurde. Der Be- 
sdiluß des Bundesrates hat über die Vorlage hinaus 
staatspolitisdie Bedeutung; er enthält eine Mahnung 
an die beiden anderen im Gesetzgebungsverfahren 
mitwirkenden Bundesorgane: Stoppt endlidi das ver
einte Streben der Bundesressorts und Interessenver
treter, jede denkbare Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes durch neue Reglementierungen auszusdiöpfen, 
ohne zu berücksiditigen, woher Länder und Gemein
den Kräfte und Haushaltsm ittel für die Ausführung 
dieser Gesetzesproduktion und die Befriedigung der 
Betroffenen nehmen! Auch der Bundestag sollte nach 
W iederherstellung der Rechtseinheit und Regelung 
der Kriegsfolgen weitere bundesgesetzlidie Belastun
gen vermeiden, solange keine entsprechenden Mittel 
vorhanden sind, und sidi mehr auf seine politischen 
Aufgaben besinnen.

VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BELASTUNG ZU GROSS

Daß der Bundesrat zuerst konsequent besdiloß, die Ge- 
setzgebungsmasdiine dürfe keinesfalls w ie bisher w ei
terlaufen, ist nidit überrasdiend; Die meisten Bundes

gesetze sind von den Ländern und Gemeinden auf 
eigene Kosten auszuführen. W ie aufwendig und 
sdiwierig dies bei umfassenden Festlegungen wird, 
erwies sich insbesondere an dem hier einschlägigen 
Bundesbaugesetz und der zugehörigen Baunutzungs
verordnung. Trotz vielfältiger Klagen hätte  sich der 
Bundesrat beim ersten Gesetzesdurchgang wohl da
mit begnügt, in Eile die rechtsetzungstechnische Klein
arbeit nachzuholen und verfassungsrechtlich einwand
freie, brauchbare Normen vorzuschlagen, wenn die 
wirtschaftlichen Auswirkungen einigermaßen tragbar 
wären. Die frühere Bundesregierung hatte aber „das 
Volumen, das hinter dem Städtebauförderungsgesetz 
steht", vor dem Bundestag auf wenigstens 50 Mrd. 
DM beziffert und zugegeben, daß „in haushaltsmäßi
ger Hinsidit Sdiwierigkeiten" entstehen könnten. 
Praxisnähere Schätzungen liegen noch weitaus höher. 
Die Bundesregierung verstieß auch gegen ihre eigene, 
jüngst auf Grund des Gutaditens zur w irtsdiaftlidien 
Entwicklung abgegebene Erklärung, in allen Vor
lagen „die finanziellen Auswirkungen für einen Zeit
raum von fünf Jahren sowie die marktwirtschaftlichen 
Auswirkungen darzustellen". Nach dem Gutaditen der 
Sachverständigenkommission für die Finanzreform 
kommt die Städtebauförderung wegen ihres Volumens 
als eine Gemeinsdiaftsaufgabe in Betracht, an welcher 
sich der Bund mit 50 “/o der Kosten beteiligen müßte. 
Es leuditet ein, daß die Länder solchen enormen, prak
tisch unabsehbaren Belastungen nicht im Vorwege 
ohne Verfassungsänderung bei völlig unangemessener 
Beteiligung des Bundes nähertreten konnten.

WARNUNGEN VON ALLEN SEITEN

Hinzu kommen die hödist unerwünschten Konsequen
zen für den Kapitalmarkt. Die Länder mußten beden
ken, daß ihre Kommunen infolge der außerordentli
chen Belastungen, die sich aus vorrangigen Bau- und 
Verkehrsbedürfnissen nach dem heutigen Bodenbewer- 
tungs- und Entschädigungsrecht des Bundes ergeben, 
durchweg nidit in der Lage sind, größere städtebau- 
lidie Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen aus
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eigener Finanzkraft allein mit Landeszusdiüssen zu 
bewältigen. Anläßlich der bevorstehenden W iederauf
nahme der Gesetzesberatungen hatte  die Bundesver
einigung der kommunalen Spitzenverbände mit einer 
Entschließung ihres Gesamtvorstandes an Bund und 
Länder appelliert, aus der nachstehende Feststellun
gen und Postulate besonders beachtlich erscheinen:

„Die Gemeinden der Bundesrepublik arbeiten schon 
heute mit unzulänglichen finanziellen und planungs
rechtlichen M itteln an dieser Aufgabe. Diese Ansätze 
und Versuche haben gezeigt, daß eine Erneuerung der 
Städte und Gemeinden wirkungsvoll erst begonnen 
und durchgefühlt werden kann, wenn g l e i c h z e i -  
t i g das rechtliche Instrumentarium für eine voraus
schauende städtebauliche Planung geschaffen und die 
erforderlichen Finanzmittel zusätzlich bereitgestellt 
werden. Die kommunalen Spitzenverbände fordern da
her ein Gesetz, das beide Grundvoraussetzungen für 
die Erneuerung der Städte und Gemeinden — Pla
nungsrecht und Finanzierung — umfassend regelt.

Ebenso dringend wie ein umfassendes Gesetz zur Er
neuerung der Städte und Gemeinden benötigt und ge
fordert wird, muß vor einem Gesetz gewarnt werden, 
das den Gemeinden die städtebauliche Erneuerung 
zur Aufgabe macht, ihnen Pflichten und Bindungen 
auferlegt und dafür Veränderungen des geltenden Pla
nungsrechts vornimmt, ohne gleichzeitig zu regeln, wie 
die Aufgabe finanziert werden soll.

Die Gemeinden können und wollen angesichts ihrer 
Finanzlage eine so große und verantwortungsvolle 
Aufgabe nicht ohne sichere Finanzierungsgrundlage 
neu übernehmen, um nicht mangels ausreichender Mit
tel daran zu versagen und die hochgesteckten Erwar
tungen der Öffentlichkeit zu enttäuschen.

Der planungsrechtliche Teil eines Gesetzes zur Er
neuerung der Städte und Gemeinden muß so gestaltet 
werden, daß nicht die hohen Investitionen der Erneue
rung sich nur für das Vermögen weniger einzelner 
auswirken. Die Allgemeinheit, die die Lasten und 
Ausgaben für die Sanierung trägt, muß auch in den 
Genuß ihrer Vorteile gelangen."

Ähnlich nahmen die Deutsche Akademie für Städte
bau und Landesplanung, die Bundesvereinigung Deut
scher Heim stätten und der Gesamtverband Gemein
nütziger W ohnungsunternehmen Stellung. Ebenso ein
deutig stellte der Zentralverband der Deutschen Haus
und Grundeigentümer festr

„Es genügt nicht, daß sich der Bund nur in Höhe der 
jeweils zur Verfügung stehenden Haushaltsm ittel be
teiligt. Bei der angespannten Finanzlage des Bundes 
ist damit die zügige Durchführung städtebaulicher Er
neuerungsmaßnahmen nicht gewährleistet. Unbedingt 
erforderlich ist vielmehr, daß der Bund jährlich 
einen festen Beitrag zur Förderung städtebaulicher 
Maßnahmen leistet, dessen Höhe im Gesetz festzu
legen ist; denn ohne ausreichende Finanzierungsbe
stimmungen ist ein Städtebauförderungsgesetz w ert
los und müßte von uns abgelehnt werden."

Somit ergab sich die nahezu einmütige Ablehnung 
eines Städtebauförderungsgesetzes, das diesen Namen 
mangels hinreichender Finanzierungsgrundlagen nicht 
verdient, durch alle betroffenen und interessierten 
Kreise. Daran könnte auch der Bundestag nicht vor
übergehen, der Sachverständige aus den genannten 
Kreisen zu hören pflegt. Noch steht allerdings dahin, 
ob sich die Bundesregierung ungeachtet der Empfeh
lung des Bundesrates und der Bedenken des Bundes
finanzministers zur Einbringung entschließt.

UNVERÄNDERTE ITIEDERFORLAGE TROTZ 
VERFASSUNGSRECHTLICHER UND PRAKTISCHER BEDENKEN

Ferner war nicht nur der Zeitpunkt unglücklich ge
wählt, sondern auch die V orbereitung wenig geschickt: 
Derselbe Gesetzentwurf w ar bereits vor mehr als 
einem Jah r grundsätzlich begrüßt worden, aber schon 
auf schwerwiegende verfassungsrechtliche und prak ti
sche Bedenken des Bundesrates gestoßen, die größ
tenteils kaum zu verkennen und durchaus zu beheben 
waren. Wenngleich die Zwischenzeit zumindest für die 
vielen fachlichen Verbesserungen genutzt werden 
konnte, denen der Bundesminister für W ohnungswe
sen und Städtebau ausdrücklich beitrat, wurde der 
Gesetzentwurf unverändert w ieder vorgelegt. Man ver
zichtete audi nicht auf die verfassungswidrige Ein
mischung in den Verwaltungsvollzug durch bundes
m inisterielle Bedingungen und Auflagen für jeden Ein
zelfall, auf die Beteiligung an ausführenden Unter
nehmen und ähnliche Erschwerungen. Ebenso wurde 
die einzige Novelle zum Bundesbaugesetz, die eine 
erhebliche Verschlechterung der gemeindlichen Vor
kaufsrechte zum Inhalt ha t und einmütig als indisku
tabel abgelehnt w orden war, nicht fallengelassen.

Diese um die Praxis unbekümmerte, rücksichtslose 
Handhabung der Gesetzgebung kam zu den ökonomi
schen und juristischen Ablehnungsgründen noch hinzu. 
Sie machte deutlich, daß es bei Verabschiedung des 
Gesetzes ohne entsprediende finanzielle Verpflichtun
gen des Bundes später kaum möglich wäre, die nöti
gen Beträge zu erwirken. Daher hielten die Länder 
eine nachdrückliche Reaktion für erforderlich, um dem 
Versuch vorzubeugen, eine volkswirtschaftlidi so be
deutungsvolle Rechtsetzung durch den Bundestag nur 
formal erledigen zu lassen. Hiermit schaltete sich der 
Bundesrat keineswegs aus dem w eiteren Gesetzge
bungsverfahren aus; er käme im Falle einer V erab
schiedung erneut zum Zuge. W enn die unverkenn
baren Mängel des Regierungsentwurfs nicht ausge- 
räumt werden, dürfte diese Rechtsetzung noch einen 
langen und schwierigen W eg vor sich haben, der 
letztlich zum Bundesverfassungsgericht führen könnte.

STÄDTEBAUFÖRDERUNG BLEIBT NOTWENDIG

Allerdings ist nicht zu besorgen, daß die Schaffung 
eines Städtebauförderungsgesetzes ad calendas grae- 
cas vertagt wird. Dafür haben diese M aterien zu viel 
Eigengewicht: Der gewaltige Sanierungsbedarf, w el
cher von 1939 bis heute aufgestaut wurde, weil zu
nächst der Krieg und später die N eubautätigkeit Mit
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tel und Kräfte verschlangen, wird im gleichen Maße 
zunehmend dringlicher befriedigt werden müssen, in 
dem der Wohnraummangel zürückgeht. V orerst ist 
dieser aber selbst nach jener fehlerhaften Berechnung 
noch nidit behoben, die z. B. in jeder größeren Stadt 
dazu zwang, bei der Einführung sog. W eißer Kreise 
Tausende von Bruchbuden und anderen menschenun
würdigen Behausungen mitzuzählen, obwohl sie be
hördlich für unbewohnbar erklärt worden waren. Auch 
die Strukturveränderungen durch Landflucht, Zonen
randlage, Industrieansiedlungen, Verlagerung von V er
kehrsströmen und dergl. erfordern dringend raum
ordnerische und städtebauliche Maßnahmen. Da man 
sich beim Raumordnungsgesetz weitgehend mit Dekla
mationen begnügte, wird ein Ergänzungsgesetz uner
läßlich. Das Bundesbaublatt brachte in seinem Mai- 
Heft eine eindrudcsvolle Zusammenstellung von Re
gierungserklärungen, nach der alle Länder ein S tädte
bauförderungsgesetz für notwendig und dringlich e r
achteten, freilich ein realisierbares, nicht den vorge
legten Entwurf. Verständlicherweise unterblieb auch 
die naheliegende Frage, weshalb diese Bereitwillig
keit so leichthin verspielt wurde: W enn es jetzt mög
lich sein soll, berechtigten und längst bekannten For
derungen „im weiteren Gang des Gesetzgebungsver
fahrens" Rechnung zu tragen, warum konnte sich die 
Bundesregierung dazu nicht früher bequemen?

KEIN ORDNUNGSQESETZ OHNE FINANZIERUNGSGRÜNDLAGE

Bundesminister Bücher hat gewiß nicht unrecht, wenn 
er meint, „je länger wir die Städtebauförderung hin- 
aussdiieben, desto teurer wird sie". Ebenso zutreffend 
sind aber auch folgende Feststellungen: Länder, Städte 
und Gemeinden tun bisher schon, was in ihren Kräf
ten steht, auf der Grundlage des Bundesbaugesetzes. 
Das ist gar nicht wenig, wenn auch bei weitem nicht 
genug. Durch ein zusätzliches Ordnungsgesetz ohne 
sehr viel größere,' insbesondere langfristig festgelegte 
und progressiv steigende Beiträge des Bundes würde 
für den Städtebau praktisch nichts erreicht, sondern 
mehr geschadet als genutzt. Den Betroffenen könnte 
nicht angemessen geholfen werden, die ohnehin schon 
stark reduzierte W ohnungsbauförderung käme zum 
Erliegen, die Rückflußmittel würden zweckentfremdet 
und verzettelt, die Gemeinden und Sanierungsträger 
müßten bei der Gesetzesausführung resignieren, und 
viel guter W ille w äre vertan. Mit neuen Kommenta
ren, Fachkonferenzen, Planstellen und Konzeptionen 
ohne finanziellen H intergrund w ürde für die Städtebau
wirklichkeit kaum etwas gewonnen. Der Bund brauchte 
zwar nicht sogleich in vollem Umfang zur Kasse 
zu treten, weil derartige Maßnahmen eine lange Vor- 
bereitungs- und Abwicklungszeit erfordern, aber ohne 
seine gleichzeitige und konkrete Verpflichtung zu 
einer wirklich angemessenen Mitdeckung der unren
tierlichen Kosten kann Städtebauförderung in größe
rem Ausmaß nicht einmal beginnen. Kaum eine Ge
meinde könnte ein bedeutendes Vorhaben dieser Art 
anfangen, wenn sie nicht sicher wäre, daß die erfor
derlichen Zuschüsse entsprechend langfristig disponiert 
sind und prompt zur Verfügung stehen.

ERFORDERLICHE RECHTLICHE UMGESTALTUNGEN

Alle, denen an der baldigen Schaffung eines brauch
baren Städtebauförderungsgesetzes liegt, wären gut 
beraten, wenn sie den Entwurf erst einmal an Hand 
der zahlreichen Verbesserungsvorschläge grundlegend 
um gestalten wollten. Diese rechtliche Detailarbeit sollte 
das zuständige Bundesministerium leisten und nicht 
den Abgeordneten im Bundestagsausschuß aufbürden. 
Allein der Bundesrat erarbeitete mehr als 50 ausge
feilte und begründete Änderungen, die praktischen Be
dürfnissen Rechnung tragen. Solange nicht nur das 
Geld fehlt, sondern außerdem noch an lebensfremden 
Reglementierungen festgehalten und nicht das nötige 
gesetzliche Rüstzeug geboten wird, dürfte sich kein 
Städtebauer oder Kommunalpolitiker für das Gesetz 
erwärmen. Man wird dann lieber nach dem — aller
dings ebenfalls verbesserungsbedürftigen — Bundes
baugesetz verfahren. Der bisherige Entwurf bringt 
zwar einige Fortschritte, ohne jedoch der allseits ge
forderten Bodenrechtsreform wenigstens partiell h in
reichend näherzutreten. Er enthält andererseits manche 
Verschlechterungen, umständliche Festlegungen sowie 
neue Erschwernisse. Beispielsweise wird er einer 
Überarbeitung unter nachstehenden A spekten be
dürfen:

Der Gesetzentwurf sieht im Rahmen städtebaulicher 
Erneuerungsmaßnahmen nur den Totalabbruch sanie
rungsbedürftiger Gebäude vor. Es wäre weniger auf
wendig und für die Betroffenen weniger hart, werm 
statt dessen in einem  Sanierungsgebiet alle Bausub
stanz, die noch zu retten ist, gleichzeitig m odernisisrt 
würde. Viele W ohnungen ließen sich mit verhältnis
mäßig geringen M itteln dem heutigen Standard an
gleichen.

Neben Miteigentum, W ohnungseigentum und Teilei
gentum sollten auch Erbbaurechte, Dauerwohnrechte 
und Dauernutzungsrechte sowie Kapitalbeteiligungen 
vorgesehen werden, um nicht nur wenige Grundeigen
tümer befriedigen zu können, sondern einem möglichst 
großen Kreis von Betroffenen, insbesondere Gewerbe
treibenden, gerecht zu werden.

Nach der Vorlage sollen die Träger verpflichtet sein, 
bei Sanierungsbeginn ihre eigenen Grundstücke der 
Gemeinde für öffentliche Zwecke aller A rt zu über
lassen sowie nach Beendigung der Sanierung keine 
inzwischen erworbenen und bebauten Grundstücke be
halten dürfen, selbst wenn sich kein Geschädigter 
mehr findet. Das erscheint ungerecht, könnte leicht 
umgangen werden, würde leistungsfähige Träger ab- 
schrecken und im Ergebnis nicht zu Einzeleigentum, 
sondern zur Ansammlung von Grundbesitz bei Kapi
talkräftigen führen.

Vor allem wurde nicht genügend berücksichtigt, daß 
sich städtebauliche Sanierungen und Entwicklungen in 
der Regel nur über sehr lange Zeiträume, bei ökono
mischer Handhabung vielfach sogar nur stufenweise 
verwirklichen lassen und daß es kaum jemals mög
lich ist, bereits bei Beginn der Maßnahmen die spätere 
Bebauung im Detail verbindlich zu bestimmen. Es dient
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auch nicht der Städtebauförderung, wenn gemeind
liche Finanzierungspläne, die lediglich von der Auf
sichtsbehörde nachzuprüfen sind, im Vorwege gericht
lich angreifbar gemacht werden. Verfügungs- und V er
änderungssperren sollten nicht schematisch für sechs 
Jahre, sondern ähnlich wie bei Umlegungen nur nach 
dem jeweiligen Verfahrensstand in Betracht kommen.

RÜCKFLUSSMITTEL UNGENÜGEND

Diese und viele w eitere rechtlidie Verbesserungen 
sowie die Umstellung auf verfassungskonforme Glo
balzuweisungen w ürden jedoch keineswegs genügen. 
Es läßt sich nicht etwa argumentieren, die Finanzre
form brauchte noch viel Zeit und zunächst könnte mit 
den Rückflüssen aus Darlehen für den sozialen W oh
nungsbau ein Anfang gemacht werden. W as der Bund 
zum W ohnungsbau beisteuert, wird z. B. in Hamburg 
für 1967 — also nach Ablauf des Haushaltssicherungs
gesetzes — nur noch 3 “/o ausmachen, während das 
Land 97 ”/o der bundesgesetzlich reglem entierten 
allgemeinen Förderungsmittel aufbringen muß. Dabei 
führt die sich ständig verschärfende konjunkturelle 
Krise zu bedrohlichen M ehrbelastungen. Zudem wird 
das Schutzbaugesetz vom nächsten Jahre an erhebliche

BÜCHER,  
DIE SIE K E N N E N  SOLLTEN
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Verteuerungen bringen (Gesamtvolumen nach Bundes
schätzung etwa 25 Mrd. DM). Selbst wenn keine w ei
teren Gesetze zur Haushaltssicherung und Kürzungen 
der W ohnungsbaumittel kommen sollten, würden die 
Rückflüsse allenfalls zur Finanzierung von W ohnungs
neubauten in Sanierungsgebieten und anderswo hin
reichen. Auf keinen Fall könnten damit die bei einer 
umfassenden Städtebauförderung vorrangigen, beson
ders großen Aufwendungen zur Baureifmachung, Ent
flechtung und Betriebsverlagerung sowie die Entschä
digungen für den Verlust von Bauwerken, Nutzungs
rechten und anderen Vermögensnachteilen abgedeckt 
werden. Diese unrentierlidien Kosten blieben prak
tisch ohne Deckung.

Nach dem Gesetzentwurf sollen jedoch auch Raumord
nungsmaßnahmen, gesamtdeutsche Aufgaben, Reprä
sentativbauten und andere Vorhaben außerhalb des 
W ohnungsbaues gefördert werden, soweit der Bund 
interessiert ist. Zudem sollen seine Unternehmensbe
teiligungen aufgebradit und Mittel für Forschungs
zwecke abgezweigt werden. Der Rahmen des Entwurfs 
ist außerordentlich weit und teilweise so unbestimmt 
gefaßt, daß dieserhalb sogar rechtliche Bedenken be
stehen. Es soll praktisch alles gefördert werden, was 
an Ersciiließungs- und Bautätigkeit überhaupt in Be
tracht kommen kann. Durcäi die Einbeziehung von 
Dorferneuerungen und Verbesserungen der A grar
struktur wird der sog. Grüne Plan ergänzt und die 
Möglichkeit geschaffen, insbesondere nach seiner Kür
zung auch insoweit die Rückflüsse aus dem sozialen 
W ohnungsbau anzuzapfen.

l Os u n g s m ö g l ic h k e it e n

W egen dieser Streuung müßte entw eder bis zur 
Finanzreform gew artet oder bei der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer das A nteilverhältnis zugunsten der 
Länder geändert werden, weil sich derartig umfang
reiche Aufgaben sonst überhaupt nicht wirksam in 
Angriff nehmen ließen und den Kommunen nur neue, 
unzumutbare Schwierigkeiten erwachsen würden. Be
kanntlich soll der Bund den Städten außerdem in ihrer 
Verkehrsnot endlich spürbar helfen. Glaubt man, 
weder mit dem Städtebauförderungsgesetz w arten 
nocäi den Steueranteil des Bundes entsprechend schmä
lern zu können, so müßte sich in der Beschränkung 
der M eister zeigen und jeder Verzettelung der Mittel 
Einhalt geboten werden. Vordringlich w äre z. B. die 
Erneuerung ausgesprochener Elendsquartiere, in denen 
noch immer viele Familien auf engstem Raum hausen. 
Ein darauf abgestelltes Sanierungsgesetz könnte mit 
viel geringerem Aufwand in absehbarer Zeit tatsäch
lich mehr erreichen. Gewiß mag auch manche andere 
Förderungsmaßnahme wünschenswert sein, aber so 
ließe sich wirkungsvoll ein Anfang machen. Die finan
zielle Durchführbarkeit hängt unverkennbar davon ab, 
daß man nicht ohne gesetzliche Prioritäten alles gleich
zeitig beginnt und aus W ahlgründen jedem etwas 
verspricht. H ieran werden eines Tages auch die Bun
destagsabgeordneten gemessen werden.

Reinhold^Scharnberg, Hamburg
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Hauptproblem der Städtehauförderung: Die Finanzierung der Sanierung

Kein Zweifel, bei dem Entwurf eines Gesetzes über 
die Förderung städtebaulicher Maßnahmen in 

Stadt und Land handelt es sich um ein kostenverur
sachendes Gesetz, ü b er A rt und Umfang dieser Ko
sten, über den zeitlichen Ablauf der Beanspruchung 
der öffentlichen Kassen, sowie über die Finanzierung 
der Sanierungsmaßnahmen überhaupt, bestehen aller
dings sehr unklare Vorstellungen. Diese Unklarheit 
w ar einer der Hauptgründe für das ablehnende Vo
tum des Bundesrates, nach dessen Meinung die finan
ziellen Auswirkungen eines Städtebauförderungsge
setzes erkennbar gemacht werden sollten.

Das Unbehagen, das auch in der Stellungnahme der 
Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände über 
die mangelnde Kosten- und Finanzierungs-Klarheit 
zum Ausdruck kommt, ist verständlich. Handelt es 
sich um Kosten von mehreren 100 Mrd. oder „nur" 
um ein Volumen von etwa 50 Mrd. DM, wie der Bun
deswohnungsbauminister kürzlich meinte? Kann man 
bei der außerordentlichen Differenziertheit der jew ei
ligen regionalen und örtlichen Gegebenheiten und der 
sich hieraus ergebenden Ordnungs- und Gestaltungs
aufgaben überhaupt die Kosten und die Finanzie
rungserfordernisse, die das Gesetz verursachen würde, 
berechnen?

Wenn nachfolgend ein derartiger Versuch unternom 
men wird, dann deswegen, weil es angesichts des Un
behagens über die Größenordnung der Kosten immer 
noch besser sein dürfte, Fehlerquellen in den en t
sprechenden Ansätzen einer Schätzung in Kauf zu 
nehmen, als mangels jeglicher Informationen im dun
keln zu tappen.

ABGRENZUNG DER SPEZIFISCHEN KOSTEN  
EINES STÄDTEBA UFÖRDERUNGSGESETZES

Bei einer solchen Grobschätzung sollte man den Feh
ler vermeiden, alle in den kommenden Jahrzehnten 
notwendigen städtebaulichen Investitionen der öffent
lichen Hand als Kosten zu deklarieren, die durch 
ein Städtebauförderungsgesetz „verursacht" werden. 
Selbstverständlich besteht, ebenso wie im W ohnungs
und Gewerbebau, ein erheblicher Investitionsbedarf 
der öffentlichen Hand namentlich für die Verbesserung 
und Ergänzung der Infrastruktur, der in den nächsten 
10 bis 20 Jahren — vor allem als „Nachholbedarf" — 
befriedigt werden muß, was sich auch ohne Sonder
gesetz so oder so im Städtebau niederschlagen würde.

Das Städtebauförderungsgesetz ist also nicht V erur
sacher dieser Investitionen, sondern es zielt darauf 
ab, diese Investitionen zu bündeln und in dem für 
notwendig gehaltenen Maße mit Vorrang in städtebau
lichen Erneuerungs- und Entwicklungsbereichen zu 
konzentrieren.

So gesehen, verengt sich die Frage nach den Kosten, 
die ein Städtebauförderungsgesetz verursachen würde, 
auf diejenigen Mittel, die eingesetzt werden müssen, 
um diesen Investitionsfluß im Sinne von Stadterneue
rung und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen 
überhaupt zu ermöglichen. Das aber sind in erster Linie 
die Kosten, die im Zuge der Sanierung durch die Be
seitigung der städtebaulichen M ißstände entstehen 
und die als Sanierungsverlust — weil den Investitions
trägern der Bauphase nicht anlastbar — durch Einsatz 
öffentlicher Mittel aufgefangen werden müssen. Des 
weiteren werden aber auch für die städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahmen Mittel, und zwar vorwiegend 
für gemeindliche Grundstücks-Vorhaltekosten, benö
tigt werden, die jedoch in aller Regel bei Realisierung 
des Entwicklungsprojektes wieder zurückfließen, also 
revolvierenden Charakter haben. Die Zinsen für diese 
Vorhaltebeträge dürften im Hinblick auf die vorge
sehene „Bodenwert-Einfrierung" der Bauphase ange
lastet werden können. Insofern handelt es sich hierbei 
nicht eigentlich um Kosten, sondern um Kredite, für 
die das Gesetz allerdings einen ausreichenden Rahmen 
zu schaffen hätte.

Hieraus ergibt sich, daß die spezifischen Kosten, die 
das Gesetz verursacht, im wesentlichen in den Auf
wendungen liegen, die bei der Sanierung in der so
genannten Ordnungsphase entstehen, die also notwen
dig sind, damit sich sowohl der Wohnungs- und Ge
werbebau als auch die öffentlichen Investitionen un
ter den gleichen Voraussetzungen vollziehen können, 
wie sie bei Nichtsanierungsgebieten sonst gegeben 
sind. Es soll nunmehr versucht werden, diese Kosten 
und somit den Bedarf an öffentlichen M itteln größen
ordnungsmäßig zu fassen.

SCHÄTZUNG DES SANIERUNGSVOLUMENS

Solange eine umfassende städtebauliche Inventur, wie 
sie durch die geplante Gebäude- und W ohnungszäh
lung, die mit einer A rbeitsstätteninventur kombiniert 
werden soll, nicht durchgeführt ist, muß eine Schät
zung des Sanierungsvolumens mit Behelfen arbeiten. 
Obwohl es sich bei den Sanierungssubstanzen sowohl 
um Wohn- und Betriebsgebäude als auch um öffent
liche Bauten handelt, wird bei dieser Schätzung man
gels anderer Anhaltsjiunkte von der Zahl der vor
aussichtlich abrißbedürftigen W ohneinheiten ausge
gangen. Dieser Ansatzpunkt dürfte deswegen gerecht
fertigt sein, weil — wie Professor Göderitz kürzlich 
zutreffend feststellte —• es sich bei den Sanierungs
erfordernissen zu 80°/o um W ohnungssubstanzen handelt.

ü b er den Umfang der abrißbedürftigen W ohnungen 
gibt eine Untersuchung von Professor Göderitz Aus
kunft, die im Aufträge des Bundesministeriums für
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W ohnungswesen und Städtebau ‘) durchgeführt wurde. 
Danach sind 0,9 Mill. W ohnungen zum Bewohnen un
geeignet, 3,5 Mill. W ohnungen sanierungsbedürftig 
(Mängelbeseitigung erfordert umfangreiche bauliche 
Investitionen und städtebaulich-strukturelle Maßnah
men), 3,4 Mill. W ohnungen verbesserungs-und moder
nisierungsbedürftig.

Zweifellos befinden sich in der zweiten Gruppe W oh
nungen, die der ersten Gruppe als Abbruchbedarf zu
zurechnen sind. Zieht man die Daten der Gebäude
zählung 1961 heran, bei der der Versuch unternommen 
wurde, die Bestände zu qualifizieren, so dürfte es 
realistisch sein, wenn man etwa ein Drittel dieser 
W ohnungsbestände der ersten Gruppe hinzurechnet, 
womit sich ein Abrißbedarf von etwa 2,1 Mill. W oh
nungen ergibt. Eine derartige Gewichtung des Abriß
bedarfes wird gestützt durch Modelluntersuchungen 
in verschiedenen Städten, bei denen die Abrißbedürf
tigkeit bzw. M odernisierungswürdigkeit nach einem 
Bewertungssystem erm ittelt wurde, mit dem das 
wirtschaftliche Gewicht der jeweils notwendigen Auf
wendungen für die M ängelbeseitigung gemessen wird. 
H ierdurdi wird eine Abgrenzung von solchen Sub
stanzen ermöglicht, bei denen die Mängelbeseitigung 
mit wirtschaftlich vertretbaren  M itteln nicht mehr sinn
voll ist.

Bei dem so geschätzten Abrißbedarf von rd. 2,1 Mill. 
W ohneinheiten ist allerdings zu bedenken, daß er noch 
nidit die Größe darstellt, die vom Städtebauförde
rungsgesetz erfaßt werden würde. Der Entwurf be
schränkt sich nämlich auf Maßnahmen der Gebiets
sanierung, also auf diejenigen Sanierungserforder
nisse, die nur durch städtebaulich-strukturelle Maß
nahmen bew ältigt w erden können. Die Sanierung und 
damit der Abriß von Einzelobjekten, die außerhalb 
von Sanierungsgebieten liegen, w ird also in die Rege
lungen des Gesetzentwurfes nicht einbezogen.

Diese Begrenzung w ird von mancher Seite bedauert, 
weil nicht recht einzusehen ist, weshalb man die Her
stellung gesunder W ohnverhältnisse in Sanierungsge
bieten für ein gesetzliches Erfordernis erachtet und 
die Menschen, die außerhalb derartiger Gebiete unzu
reichend wohnen und leben, ihrem Schicksal überläßt. 
Tatsächlich erscheint die Beschränkung des Entwurfes 
auf die Gebietssanierung nur dann vertretbar, wenn 
die Einzelsanierung — etwa durch bundeseinheitliche 
Regelung einer aktiven W ohnungsaufsicht — eben
falls gew ährleistet wird, wobei der Zusammenhang 
zwischen Objekt- und Gebietssanierung erkannt und 
beachtet werden müßte.

Im Rahmen dieser Betrachtung ist jedenfalls von Be
deutung, w ieviel von den 2,1 Mill. W ohneinheiten, die 
als Abbruchbedarf geschätzt wurden, in die Gebietssa
nierung und dam it in das finanzielle Engagement dieses

1) Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raum
planung (Hrsg.): Stadterneuerung in der Bundesrepublik Deutsch
land, Köln 1966.
2) Gesellsciiaft für Wohnungs- und Siedlungswesen e .V . (Hrsg.): 
Grundlagen eines Bewertungssystems zur Beurteilung von Sanie
rungserfordernissen, Hamburg 1966.

Gesetzes fallen würden. Auch in diesem Falle kann 
ein Anhaltspunkt nur dadurch gewonnen werden, daß 
die Ergebnisse verschiedener Modelluntersuchungen 
herangezogen werden. Danach dürften etwa 50 Vo der 
abbruchbedürftigen W ohnungen un ter die Gebiets
sanierung fallen.

Allerdings muß bedacht werden, daß im Falle der Ge
bietssanierung dann auch erhaltungswürdige Substan
zen in den Abbruch einbezogen werden müssen, w enn 
es für die städtebaulich-strukturelle Maßnahme unaus
weichlich ist. Außerdem werden zweifellos auch er
haltungswürdige Substanzen im Zuge von inner
städtischen Verkehrsmaßnahmen (Verkehrsdurchbrü
che) geopfert w erden müssen. In vielen Fällen werden 
sich allerdings Sanierungen aus Verkehrsgründen mit 
den Notwendigkeiten der Beseitigung ungesunder 
W ohnverhältnisse decken, so daß dieser zusätzliche 
Bedarf nicht zu hoch anzusetzen ist. Mangels näherer 
Anhaltspunkte w ird für diesen zusätzlichen Sanie
rungsbedarf eine Zahl von 450 000 W ohneinheiten an
genommen, so daß sich für die Gebietssanierung ein 
Abbruchbedarf von insgesam t 1,5 Mill. W ohneinheiten 
ergeben dürfte.

KOSTENSCHÄTZÜNG DER SANIERUNGSVERLUSTE

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß es zunächst 
darum geht, diejenigen Kosten in den Griff zu bekom
men, die in der sogenannten Ordnungsphase entstehen, 
also durch Aufwendungen, die der Neubebauung 
zwangsläufig vorausgehen, und diesen Investitionen 
aus rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht 
angelastet w erden können. In einem vom Deutschen 
Verband für W ohnungswesen, Städtebau und Raum
planung erarbeiteten Gutachten, wurden die in diesem 
Bereich anfallenden Kosten analysiert. )̂ Es handelt sich 
im wesentlichen um Entschädigungsleistungen für Ge
bäudesubstanzen, für Planungsnachteile — soweit nicht 
ein Entschädigungsaussdiluß nach § 44 Abs. 1 Satz 2 
BBauG zum Tragen kommt —, für Betriebsverlagerun
gen, sonstige Umzugs- und Umsetzungskosten, Ab
bruch- und Abräumungskosten, Kosten des Grunder
werbs für öffentliche Zwecke, Kosten etwaiger Neuer- 
sdiließungen sowie Regie-, Planungs- und Finanzie
rungskosten.

Diese Kosten der Ordnungsphase w erden von Fall zu 
Fall außerordentlich unterschiedlich sein. M odellunter
suchungen haben ergeben, daß sie zwischen 3 000,— DM 
und 30 000,— DM schwanken. Senator Schwedler )̂ be
richtet aus seinen Berliner Erfahrungen, daß sich b is
her Durchschnittskosten von 7 200,— DM je W ohnein
heit ergeben haben; er schätzt jedoch wegen der im 
allgem einen größeren Umsetzungserfordernisse für 
Gewerbebetriebe den Bundesdurchschnittsbetrag auf 
10 000,— DM. Der „Deutsche Verband" hingegen geht 
von einem Betrag von 12 000,— DM je  Abbrucheinheit 
aus.

3) Zur Finanzierung der Stadterneuerung, Köln 1966.
4) Rolf Schwedler: Aufgaben der Stadt- und Dorferneuerung, Köln 
1965.
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Ein Kostenansatz von 12 000,— DM scheint den Reali
täten am nächsten zu kommen, obwohl darauf hinge
wiesen werden muß, daß Senator Schwedler und der 
„Deutsche Verband" mehr oder weniger von einer 
Verrechnungsmöglichkeit zwischen Entschädigungsan
spruch und Planungsmehrwert ausgehen, der dem 
Grundeigentümer nicht selten gerade durch die Sanie
rung zuwächst. Zweifellos ist eine derartige Verrech
nung dann denkbar, wenn ein Sanierungsträger vor 
Aufstellung des Bebauungsplanes die Grundstücke 
einschließlich Substanzen zu Preisen aufkauft, die es 
ihm u. U. aufgrund der später durch den Bebauungs
plan festgesetzten intensiveren oder andersartigen 
Nutzung wirtschaftlich ermöglichen, Kostenanteile der 
Ordnungsphase auf die Bauphase zu übernehmen.

Solchen Möglichkeiten aber stehen die „allgemeinen 
Grundsätze" nach § 4 des Entwurfes sowie die Tatsache 
entgegen, daß in aller Regel das Handeln des Sanie
rungsträgers den Bebauungsplan für das förmlich fest
gelegte Sanierungsgebiet voraussetzt. Danach gilt der 
Grundsatz, daß die Nachteile durch die Sanierung dem 
Eigentümer zu entschädigen sind, ihm aber die V or
teile zufließen. Auch die „Nichtberücksichtigung von 
W erterhöhungen" ändert hieran nichts, weil sie nur 
den Ausschluß s p e k u l a t i v e r  Preissteigerungen 
betrifft, „die durch die Aussicht auf die Sanierung ein
getreten sind". Es ist also festzuhalten, daß die w ün

schenswerte „Verrechnungsmöglichkeit" zwischen Ent
schädigung und W ertsteigerung nach dem Entwurf 
grundsätzlich ausgeschlossen ist.

Bei den Kosten der Ordnungsphase kommt den Ent
schädigungsleistungen für die Sanierungssubstanzen 
ein besonderes Gewicht zu; sie sind nach dem V er
kehrsw ert zu entschädigen. Der Entwurf sieht keine 
ausdrückliche Begrenzung dieses Verkehrswertes, etwa 
durch ausschließliche Anwendung des Sachwertverfah
rens vor, bei dem dann etwa die Gebäude oder Gebäu
deteile, die den Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse nicht entsprechen, bei der W ert
bemessung auszuschließen wären.

W eil aber derartige Möglichkeiten einer Kostenre
duzierung, die durchaus „unter gerechter Abwägung 
der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten" 
gesetzlich geregelt werden könnte, im Entwurf nicht 
vorgesehen wurden, erscheint es realistischer, den 
Sanierungsverlust je  W ohneinheit mit einem höheren 
Betrag als vom „Deutschen Verband" veranschlagt an
zusetzen, nämlich mit 20 000,— DM.

Bei dem angenommenen Volumen der Gebietssanie
rung von rd. 1,5 Mill. W ohneinheiten würde sich so
mit ein Sanierungsaufwand für die Ordnungsphase 
von 30 Mrd. DM ergeben. Dabei sollte für die weitere 
Erörterung des Entwurfes bedacht werden, daß dieser

V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N  D E S  H A M B U R G I S C H E N  W E L T - W I R T S C H A F T S - A R C H I V S  
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Betrag erheblidi — w ahrsdieinlidi um 50 Vo — redu- 
zierbar ist, wenn man insbesondere den Empfehlungen 
der Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände 
folgt.

DECKUNG DER SANIERUNGSVERLUSTE

In dem gesdiätzten Betrag von rd. 30 Mrd. DM liegt 
das eigentlidie Problem der finanziellen Verkraftung 
der Sanierung. Hier helfen keine Bürgsdiaften und 
keine Zinszusdiüsse, hier handelt es sidi um Aufwen
dungen, die der öffentlidien Hand unausw eidilidi er- 
wadisen. Uber die Abdediung dieser Sanierungsver
luste sdiweigt sidi der Gesetzentwurf aus, wobei aus 
der Begründung zum Gesetzentwurf indirekt ersiditlidi 
ist, daß sidi jedenfalls der Bund hierfür n id it zustän
dig fühlt.

Der „Deutsdie Verband" weist in seinem G utaditen 
darauf hin, daß sidi sehr wohl eine M itzuständigkeit 
des Bundes allein aus der niemals bestrittenen Mit
verantw ortung für den W ohnungsbau ergibt. Die Be
seitigung ungesunder W ohnverhältnisse im Zuge der 
Sanierung entspringt dem gleidien Motiv und damit 
dem gleidien Zuständigkeitsbereidi, der für die Sdiaf
fung neuen WohDraums maßgebend ist. Darum sdilägt 
der „Deutsdie Verband" für die Beteiligung an den 
Sanierungsverlusten zwisdien Bund, Ländern und Ge
meinden ein A nteilsverhältnis von 40 : 40 : 20 vor und 
empfiehlt, eine Globalzuweisung der Bundesmittel an 
die Länder in einem ähnlidien Verfahren, wie es bei 
den Förderungsm itteln für den W ohnungsbau ange
w andt wurde, vorzusehen.

Sind derartige Aufwendungen, die — wohlgem erkt — 
durdi entsprediende gesetzlidie Regelungen reduzier- 
bar sind, angesidits der Haushaltslage verkraftbar und 
wie passen überhaupt soldie öffentlidien Aufwendun
gen in das konjunkturelle Bild, wie es sidi zur Zeit ab- 
zeidinet? Hierzu w äre zunädist auf die Langfristigkeit 
des Sanierungsprogramms hinzuweisen. Unterstellt 
man hierfür einen zwanzigjährigen Zeitraum, würde 
sidi für Bund und Länder ein Jahresvolum en von 
600 Mill. DM, für die Gemeinden von 300 Mill. DM 
ergeben.

Derartige Jahresraten w ürden angesichts der langen 
Vorbereitungs- und Durdiführungszeit der einzelnen 
Sanierungsmaßnahmen zunädist nicht benötigt. Geht 
man für die jeweilige Sanierungsmaßnahme von einem 
dreijährigen Vorbereitungs- und einem fünfjährigen 
Durdiführungszeitraum aus, würde sich in der durch
schnittlichen Gesamtrechnung für die ersten drei Jahre 
nach Inkrafttreten des Gesetzes für den Bund (und in 
entsprechender Höhe für Länder und Gemeinden) ein 
jährlicher Etatbedarf von etwa 200 Mill. DM, vom 
vierten bis neunten Jahr von je  500 Mill. DM und 
dann etwa vom zehnten Jahr an allerdings eine er
höhte Jahresrate von etwa 750 Mill. DM ergeben.

Es wäre Aufgabe der Politik, abzuwägen, ob Aufwen
dungen der öffentlichen Hand in dieser Größenord
nung für die Beseitigung ungesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse in den Sanierungsgebieten ver

tretbar sind, oder ob wegen anderer Prioritäten statt 
eines zwanzigjährigen ein dreißigjähriger Sanierungs
zeitraum vorgesehen werden müßte.

FÜNFJÄHRIGE ETATBINDUNG NOTWENDIG

Es liegt im W esen der Gebietssanierung, daß sie sich 
wegen der zeitlichen Erfordernisse in der Ordnungs
und Bauphase nur aufgrund längerfristiger Bindungen 
der öffentlichen Hand vollziehen kann. Ein derartiges 
Bindungserfordernis besteht jeweils für mindestens 
5 Jahre, so daß also eine etwaige Anpassung an kon
junkturelle Erfordernisse im negativen oder aber auch 
im positiven Sinne nur immer mit einer Phasenver- 
sdiiebung von etwa 5 Jahren  wirksam werden kann. 
Tatsächlich liegt die eigentliche Entscheidung des Ge
setzgebers bei der Kernfrage, ob man sich zu einer 
haushaltsmäßigen A nspannung in dem geschätzten 
Rahmen mit entsprechenden mittelfristigen Etatbin
dungen entschließen will und kann.

Der Sanierungsentschluß setzt generell, aber auch in 
jedem Einzelfall voraus, daß die Investitionsabsiditen 
so in zeitlicher Hinsicht synthronisiert werden, daß 
nach Abschluß der O rdnungsphase die Investitions
mittel zur Verfügung stehen, damit sich nach voll
zogener Bodenordnung ohne Zeitverlust die Investi
tionstätigkeit entsprechend dem Bebauungsplan in 
einem Zuge, w enn auch möglicherweise in Teilab
schnitten, vollziehen kann. Das erfordert insoweit, 
namentlich für die öffentliche Hand, vorausschauende 
Etatdispositionen. Verzögerungen, vor allem an der 
Nahtstelle zwischen Ordnungs- und Bauphase, wirken 
sich kostenverteuernd aus. Mit Recht hebt die Bundes
vereinigung kom m unaler Spitzenverbände diese Syn
chronisierungs-Notwendigkeit aller finanziellen Auf
wendungen der öffentlichen Hand, die sich auf die 
Erneuerung der Gemeinden auswirken, hervor und be
zeichnet die Koordinierung der Investitionen als Kern
frage des Gesetzes. Das trifft selbstverständlich nicht 
nur für die gemeindliche Finanzplanung, sondern eben
so auch für alle sonstigen raumwirksamen Maßnahmen 
des Bundes und der Länder zu, die sich dem Zeitplan 
der Sanierung jew eils „einpassen" müssen.

GRÖSSENORDNUNG DES INVESTITIONSVOLUMENS 
IN  DER BAUPHASE

Mit welchen Größenordnungen wird bei den Investi
tionen in den Sanierungsgebieten in der Bauphase zu 
rechnen sein? Auch in diesem Fall muß man sich mit 
einer Grobschätzung begnügen. Hierbei kann man da
von ausgehen, daß sich zwar für manche Gebiete die 
Notwendigkeit einer Verringerung der Nutzungsinten
sität ergibt, in anderen Gebieten aber durchaus sinn
volle Verdichtungsmöglichkeiten bestehen. Im großen 
und ganzen dürften sich im Bundesdurchsdinitt Entker
nungsnotwendigkeiten und Verdiditungsmöglichkeiten 
ausgleidien. Dasselbe dürfte namentlich in innerstädti
schen Sanierungsbereichen für Entmischungserforder
nisse (Trennung zwischen Wohn- und störenden Ar
beitstätten) einerseits und bessere Zuordnungsmög-
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lidikeiten zwisdien diesen beiden Funktionen, sofern 
es sidi um nidit störende Betriebe handelt, anderer
seits zutreffen.

Für die Grobsdiätzung wird daher davon ausgegangen, 
daß im Bundesdurdisdinitt das Investitionsvolumen 
für die Sanierungsgebiete in etwa der gegenwärtigen 
Nutzungsintensität entspridit. Demgemäß dürfte sidi 
entsprediend dem Volumen der Sanierungssubstanzen 
für die Bauphase in den Sanierungsgebieten ein In
vestitionsbedarf von 110 Mrd. DM ergeben, der sidi 
aus 75 Mrd. DM für 1,5 Mill. W ohnungen zu 50 000 DM 
(ohne Grundstüdcskosten), 20 Mrd. DM für öffentlidie 
Bauten und ergänzende Ersdiließungsmaßnahmen so
wie 15 Mrd. DM für gewerblidie Betriebe zusammen
setzt.

BEDARF AN ÖFFENTLICHEN MITTELN FÜR DIE BAUPHASE

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß es sidi bei 
den Kosten der Bauphase n id it um spezifisdie Aufwen
dungen handelt, die durdi ein Städtebauförderungs
gesetz verursadit werden. Es w äre deshalb unsyste- 
matisdi, wenn man den M ittelbedarf für den Neubau 
den Sanierungskosten zuredinen würde, obwohl zwei
fellos audi hierfür Förderungserfordernisse bestehen 
dürften.

Das trifft in erster Linie für den W o h n u n g s b a u  
zu. Es ist sidierlidi n id it damit zu redinen, daß bis

zum Anlaufen der Sanierung die leider immer nodi 
bestehende erheblidie Diskrepanz zwisdien Wohn- 
kosten in Neubauten und den durdisdinittlidien Ein
kommen der wohnungsbedürftigen H aushalte beseitigt 
sein wird. Man wird also mit der Notwendigkeit sub
sidiärer Hilfen redinen müssen. Andererseits kann 
man aber davon ausgehen, daß die dann nodi erfor- 
derlidien öffentlidien Hilfen für den W ohnungsbau 
im w esentlidien aus den sogenannten Rüdcflußmitteln 
gespeist werden können, vor allem, wenn man eine 
Zinsanhebung für die bisher bereitgestellten öffent- 
lidien Baudarlehen in Betradit zieht.

Diese Mittel wird man allerdings dringend für diesen 
Zwedc benötigen. Deswegen w äre es unklug, diesen 
„Rüdeflußtopf", wie offensiditlidi von der Bundesre
gierung erwogen, für die Dediung der Sanierungsver
luste in Ansprudi zu nehmen. Man würde ein Lodi 
aufreißen, um das andere damit zu stopfen; man würde 
zwar ungesunde W ohnverhältnisse beseitigen, aber 
andererseits nidit in der Lage sein, gesunde W ohnun
gen zu angemessenen Belastungen zu bauen. W enn 
diese Gefahr erkannt und dem entsprediend gehandelt 
wird, würden für den W ohnungsbau in den Sanie
rungsgebieten aller V oraussidit nadi keine weiteren 
öffentlidien Mittel benötigt werden, insbesondere 
dann wohl nidit, wenn die öffentlidie Förderung künf
tig flexibler erfolgt.

5) Gesellsdiaft für Wohnungs- und Siedlungswesen e. V. (Hrsg.); 
Wohnungsbau in Weißen Kreisen, Hamburg 1966.
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NEUERSCHEINUNG

Wolfgang Michalski

INFRASTRUKTURPOLITIK IM ENGPASS
Alternativen der Planung öffentlicher Investitionen auf der Grund
lage einer Berechnung der verfügbaren Finanzmasse von Bund, 
Ländern und Gemeinden bis zum Jahre 1970

Der Finanzierungsspielraum zur Verbesserung der Infrastruktur 
wird von 1966 bis 1970 aller Voraussicht nach kaum mehr als 
160 Mrd. DM betragen. In Anbetracht der astronomischen Grö
ßenordnungen der bestehenden Ausbaupläne, deren Ansprüche 
die verfügbare Finanzmasse um ein Mehrfoches überschreiten, 
kommt es darauf an, für die Infrastrukturpolitik ein neues redu
ziertes Programm zu entwickeln. Der Verfasser schlägt vor, ein
deutige Prioritäten zu setzen, die Einzelmaßnahmen auf der 
Grundlage einer längerfristigen Vorausschau zu programmieren 
sowie die Planungen über alle staatlichen Ebenen hinweg zu 
koordinieren.

129 Seiten, 1966, Preis brosch. DM  14,50 
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Auch für den G e w e r b e b a u  in eien Sanierungs
gebieten ist nicht m it Anforderungen an die öffent
lichen Kassen zu rechnen, die über das Maß der bisher 
bereits etatisierten Anlaufförderungen hinausgehen. 
W ohl aber wird man dafür zu sorgen haben, daß derar
tige Anlaufförderungen mit Vorrang auf die gemeind
lichen Erneuerungsgebiete konzentriert werden.

Sicherlich wird allerdings die öffentliche Hand mit 
einem M itteleinsatz für den Bau ö f f e ' n t l i c h e r  E i n 
r i c h t u n g e n  in den Sanierungsgebieten zu rechnen 
haben. Hierbei wird es sich aber in aller Regel nicht 
um zusätzliche Etaterfordernisse handeln, sondern um 
eine sinnvolle Koordinierung der öffentlichen Investi- 
tions- und Etatplanung, damit sich die ohnehin vor
gesehenen Investitionen zeitgerecht in den Sanierungs
gebieten vollziehen. Das gleiche trifft übrigens auch 
für die Koordinierungserfordernisse in den städte
baulichen Entwicklungsgebieten zu. Es wird also dar
auf ankommen, daß man im Sinne der Stellungnahme, 
die die Bundesvereinigung kommunaler Spitzenver
bände zum Gesetzentwurf abgegeben hat, zu einer 
„Abstimmung der finanziellen M aßnahmen im staatlich- 
investorischen Bereich" gelangt, „um von der vielge
rügten Töpfchenwirtschaft zu einer klaren Haushalts
wirtschaft zu kommen und mit dem geringstmöglichen 
Einsatz volkswirtschaftlich optimale Erfolge zu er
zielen".

SANIERUNG UND ÖFFENTLICHE HAUSHALTE

Für die öffentlichen Haushalte ergibt sich aus diesen 
Überlegungen, daß diese für die Bauphase nicht oder 
jedenfalls nicht wesentlich zusätzlich belastet werden. 
Unausweichlich allerdings ist eine m indestens fünf
möglichst achtjährige Vorausschau in der Investitions
planung m it der Konsequenz, durch entsprechende 
Etatisierung die Investitionen gemäß den Zeitplänen 
für die einzelnen Sanierungsmaßnahmen zu sichern.

Die eigentliche Belastung der öffentlichen Haushalte 
aus dem Sanierungsentschluß ergibt sich aus der N ot
wendigkeit, die Sanierungsverluste zu decken. Sanie
rung kann nicht vollzogen werden, indem man die 
hierfür erforderlichen M ittel von Jahr zu Jah r in 
wechselnder Höhe in die Etats einsetzt. Sanierungen 
können nicht steckenbleiben, sie erfordern länger
fristige Etatbindungen, worauf bereits nachdrücklich 
hingewiesen wurde. Bewilligungen zur Abdeckung 
entstehender Sanierungsverluste, die heute erfolgen, 
beanspruchen die öffentlichen Kassen mit den ent
sprechenden Raten für den gesamten Sanierungs
ablauf; sie bedeuten also Bindung öffentlicher Mittel- 
für jeweils m indestens 5 Jahre.

In Anbetracht der derzeitigen angespannten H aus
haltslage wird es eine Erleichterung bedeuten, daß der 
M ittelbedarf in den ersten Anlaufjahren nach Inkraft

treten des Gesetzes relativ  gering sein kann. Das än
dert aber nichts daran, daß die relativ geringen Jah 
resraten der A nlaufjahre die V ollraten unausweich
lich nach sich ziehen. Dabei richtet sich die Höhe die
ser Vollraten für die beteiligten öffentlichen Hände 
nach dem Zeitraum, in dem man die Gebietssanierung 
durchführen will. H ier liegt eine wichtige politische 
Entscheidung.

SANIERUNG UND KONJUNKTURPOLITIK

Bei den bisherigen Diskussionen um den Gesetzent
wurf wurde die Frage aufgeworfen, ob man die Sanie
rung und damit das Städtebauförderungsgesetz nicht 
aus konjunkturpolitischen Gründen zunächst zurück
stellen sollte. Soweit die derzeitige Konjunkturlage 
in Frage steht, dürfte der konjunkturpolitische Einwand 
nidit stichhaltig sein. Eine Sanierungsgesetzgebung im 
Jahre 1967 w irkt sich nicht auf die gegenwärtige Kon
junktur aus, sondern beeinflußt das wirtschaftliche Ge
schehen in 5 oder 6 Jahren. Von diesem Zeitpunkt an 
also würde durch die Sanierung-— ein zwanzigjähriges 
Sanierungsprogramm vorausgesetzt — allmählich ein 
jährliches Investitions-Volumen von 6 bis 7 Mrd. DM 
ausgelöst werden. Es spricht einiges dafür, daß diese 
Investitions-Zündung konjunkturpolitisch eher zu spät 
als zu früh kommt. Bemerkenswerterweise geht z. B. 
Sobotschinski ®) in seiner W ohnungsbedarfsprognose 
davon aus, daß bei einer Normalisierung der Bautätig
keit auf jährlich 400 000 W ohnungen bis zum Jahre 
1975 640 000 sogenannte „Normalwohnungen" abge
rissen und durch Neubauten ersetzt werden. Das aber 
würde bei einem 50 Voigen Anteil der Abbrüche auf 
Gebietssanierungen einer Anzahl von 320 000 Einhei
ten entsprechen. Bei dem gegenwärtigen Stand des 
Gesetzgebungsverfahrens muß aber damit gerechnet 
werden, daß bis dahin eine derartige Sanierungs- und 
entsprediende N eubauleistung für diesen Bereich nicht 
realisiert werden kann. Jede Verzögerung der Sanie
rungsgesetzgebung könnte also zu einer durchaus un
erwünschten Schrumpfung des jährlichen W ohnungs
bauvolumens führen.

Abschließend noch ein W ort zur ökonomischen Be
deutung der Sanierung. Gewiß ist die Beseitigung 
städtebaulicher M ißstände in erster Linie eine sozial
politische Aufgabe. Gleichwohl kann man die w irt
schaftliche Bedeutung gesunder und funktionierender 
Gemeinwesen schlechterdings nicht unterschätzen. Sie 
wird ein Vielfaches von dem ausmachen, was die 
öffentliche Hand zur Aufbringung der Sanierungsver
luste einsetzen muß. So gesehen, sind „Sanierungsver
luste" rentierliche Aufwendungen.

Hein^Roosch, Hamburg

8) Amim Sobotsdiinski; Aspekte einer Wohnungsbedarfsprogaose 
bis 1975, Hamburg 1965.
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